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Begründung: 
 
Der zzt. geltende Schulentwicklungsplan für den Landkreis Uckermark - DS-Nr. 94/2007, 
genehmigt durch das MBJS mit Bescheid vom 21.10.2008 wurde für den Planungszeit-
raum 01.08.2007 bis 31.07.2012 erstellt. 
 
Gemäß § 102 Abs. 3 BbgSchulG sind die Schulentwicklungspläne rechtzeitig vor Ablauf 
des Planungszeitraumes fortzuschreiben bzw. soweit erforderlich auch innerhalb des Pla-
nungszeitraumes. So  wurden durch die Schulträger im Landkreis Uckermark bereits Ein-
zelbeschlüsse zur Umsetzung schulentwicklungsplanerischer Maßnahmen gefasst bzw. 
erfolgten strukturelle Veränderungen an einzelnen Schulstandorten. 
 
Unabhängig davon ergibt sich die Notwendigkeit der gesamten Fortschreibung und Be-
schlussfassung zur Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Uckermark für einen 
weiteren Planungszeitraum von fünf Jahren, konkret vom 01.08.2012 bis zum 31.07.2017. 
Hierbei erfolgten auch Prognoseberechnungen bis zum Schuljahr 2021/2022, um allen 
Beteiligten weitergehende Entwicklungstendenzen sichtbar zu machen.  
 
Entsprechend § 102 Abs. 4 BbgSchulG nimmt der Landkreis die Aufgabe der Schulent-
wicklungsplanung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe unabhängig von der jeweiligen  
Schulträgerschaft wahr. Mit den kreisangehörigen Schulträgern ist Benehmen herzustel-
len. Die Schulkonferenzen und der Kreisschulbeirat sind anzuhören. 
 
Allen Beteiligten wurde der Entwurf der Schulentwicklungsplanung für den Landkreis 
Uckermark zur Verfügung gestellt und somit die Möglichkeit gegeben, bis spätestens zum 
10.09.2012 zum Plan Stellung zu nehmen.  
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